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Thema: 
Im gleichen Zuge kann jetzt das >Neue Etikett< des Klebstoffes 
angeklickt werden.  
Auch hier wieder der fast identische Austausch der Prüfnummern P6-
035/2007 zu PO6-035/200 erkennbar. 
Gleichfalls wird nochmals auf das Sicherheitsdatenblatt hingewiesen, 
was in der Folge entscheidend sein wird.  
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Auch hier wird nochmals darauf hingewiesen, 
dass der Volumen Aerosol – Klebstoff, mit 
dem Prüfzeugnis P-SAC02/III-277, die 
Brandschutzklasse B2 erfüllt.  
Erstaunlich ist allerdings, dass lediglich das 
Prüfzeugnis der MPA-BAU Hannover 
hinterlegt ist. Ein Prüfzeugnis, das überhaupt 
nicht von Dow, beantragt wurde und 
eindeutig die Brandschutzklasse B1 definiert. 
Daher muss die Staatsanwaltschaft 
erkennen, dass hier von 2 unterschiedlichen 
Produkten die Rede ist.  

Prüfzeugnisse: 
Entscheidend ist in der Folge, dass bei 
der Durchforstung der Homepage 
ledilgich auf ein Prüfzeugnis der MPA 
BAU Hannover verwiesen wird. Hier 
allerdings wurde ein 2 Komponenten 
Schaum geprüft. Auch wurde hier ein 
Ergebnis von B1 geprüft.   
 
In der Folge sehen wir das 
Prüfzeugnis P-SACO2/III-277, geprüft 
von der MFPA Leipzig.  
Betrachte wir jetzt das Prüfzeugnis 
Hannover erkennen wir, dass dieses 
keine Zulassung für den Einatzt von 
Arbeiten an Landesbaurechtlichen 
Baustellen zugelassen ist, die den 
Landesbauverordnungen unterstehen. 
Also, für Bauten, die eine 
Baugenehmigung benötigen.  
Das heißt, dass diese Prüfung 
lediglich für den Antrag zum 
Bauprodukt verwendet werden kann. 
Daher auch die 
Zulassungsbegrenzung auf 5 Jahre 
beschrenkt.   

Hier erkennen wir jetzt die ausgetauschten 
Prüfnummern, die das Fraunhoferinstitut für 
den Volumen Aerosol-Klebsoff 167 
zurückgezogen hat.   

Hier jetzt der Verweis, dass die Prüfzeugnisse auf 
der Homepage einzusehen sind. Gleichfalls wird 
auf die Sicherheitsdatenblätter hingewiesen die 
wir in der Folge analysieren wollen. 
Die Prüfzeugnisse sind auf der Homepage nicht 
einsehbar!!!!!!!  
Hier sind alleine lediglich die Eigendarstellungen 
von Herrn Klein einsehbar.  

Auch hier wurde nochmals auf das Prüfzeugnis 
P06-035/200 hingewiesen. Dabei wird als 
Prüfvorgabe >Klebstoff/Schaum und Putzschicht< 
voregeben. 
In der Folge wird die Definition noch näher 
Analysiert. Allerdings ist dem Sachverständigen 
nicht bekannt, dass es über diese Prüfvorgabe 
überhaupt eine Prüfvorgabe eines Prüfinstitutes 
gibt?    


